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Aushang der Hausverwaltung Gasser
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Was darf in Garagen gemäß Garagenverordnung gelagert werden?	- Fahrzeuge sowie zum abgestellten KFZ dazugehöriges Zubehör 	- Als Zubehör gilt: 1 Satz Sommer/Winterreifen, Dachträger, DachboxWas darf nicht in Garagen gelagert werden ? 	- sämtliche anderweitige Gegenstände, da diese im Brandfall große Verrauchung- und 	  Brandausbereitungsgefahren für Personen und Sachwerte darstellen 	- Möbel, Müll oder Mülltonnen und andere brennbare Stoffe/Gegenstände.welche Auswirkungen hat es auf den Versicherungsschutz bei Verstoß ? 	- bei kausalem Zusammenhang ist der Versicherer berechtigt die Leistungen aus dem 	  Feuervertrag entsprechend zu kürzen. Außerdem kann der Verursacher in Regress genommen 	  werden (Schadensersatz).


